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 21. Juni 2021 
 
Honorarkonsul der Ukraine  
Herrn Dr. h.c. Hansjürgen Doss 
Schillerplatz 7 (IHK für Rheinhessen) 
55116 Mainz 
 
 
 
 
Besorgnis wegen politisch motivierter Verfolgung des Pazifisten Ruslan Kozaba in der 

Ukraine; aus Anlass des Prozesstermins am 29. Juni 2021 und der Mahnwache auf dem 

Schillerplatz am Mittwoch, 23. Juni 2021 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Doss, 
 

für den 29. Junil 2021 hat das Gericht in Kolomyja (Oblast Iwano-Frankiwsk) erneut eine 
Anhörung im Strafverfahren gegen Ruslan Kozaba angesetzt. 
 
Dieser Termin ist der Anlass für unsere Mahnwache gegenüber Ihrem Honorarkonsulat auf dem 
Schillerplatz vor dem Osteiner Hof am Mittwoch, dem 23. Juni 2021 von 12 bis 13 Uhr. An der 
Mahnwache beteiligen sich die Landesverbände Rheinland-Pfalz und Hessen der Deutschen 
Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen, Connection e.V., attac Mainz, der 
Mainzer Verein Linkswärts e.V. sowie die Regionalgruppe Mainz des Versöhnungsbunds.  
Die Berliner Initiative „Freiheit für Ruslan Kotsaba“ wird am Tag des Prozesses ihrerseits um 9.30 
Uhr mit einer Mahnwache vor der Botschaft der Ukraine in Berlin gegen die Verfolgung von 
Ruslan Kozaba protestieren. 
 
Ruslan Kozaba ist Journalist und Pazifist. Er wird seit 2015 verfolgt, weil er seine pazifistische 
Überzeugung und seine Kritik am Krieg öffentlich geäußert hat und zur Kriegsdienstverweigerung 
aufgerufen hat.  
 
Er wurde 2016 zu 3½ Jahren Gefängnis verurteilt. Nach 16 Monaten in Haft sprach ihn das Beru-
fungsgericht des Bezirks Iwano-Frankiwsk frei. Das Oberste Gericht für Zivil- und Strafsachen hob 
den Freispruch jedoch 2017 auf und ordnete eine Wiederaufnahme des Verfahrens an. Amnesty 
International hatte ihn als Gewissensgefangenen anerkannt. 
 
Für uns ist deutlich, dass es sich bei der nun seit sechs Jahren bestehenden Strafverfolgung  um eine 
politisch motivierte Verfolgung handelt. 
 
Meinungsfreiheit, Gewissens- und Religionsfreiheit sowie das Recht auf Militärdienstverweigerung 
sind fundamentale Rechte, die sowohl in der Verfassung der Ukraine als auch in der Europäischen 
Menschenrechtskonvention verankert sind.  
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